
Jobcenter dürfen nicht mehr pauschal 
die Leistungen für Erwerbslose kürzen, 
hat das Bundesverfassungsgericht im 
Herbst 2019 entschieden. Denn das 
verstößt gegen die Menschenwürde. 
DIE LINKE setzt sich deshalb für die 
komplette Abschaffung von Sanktionen 
ein. Werden Sie Teil der Kampagne zur 
Abschaffung der Sanktionen!

Unterschreiben unter: 
www.die-linke.de/sanktionsfrei

Kurzfristig gilt: Widerspruch 
einlegen zahlt sich aus
Fast 40 Prozent aller Widersprüche 
gegen die Entscheidungen der Jobcen­
ter waren in der Vergangenheit erfolg­
reich. Nach dem Urteil des Verfas­
sungsgerichts sind Widersprüche noch 
aussichtsreicher. Wir ermuntern 
deshalb alle Betroffenen, Widerspruch 
einzulegen!

Seit dem Urteil des Bundesver­
fassungsgerichts gilt: Höchstens 
30 Prozent des Regelsatzes darf das 
Jobcenter kürzen. Das Jobcenter muss 
jedoch den Nutzen der Sanktion für 
die Eingliederung des konkreten 
Betroffenen nachweisen. Wenn der 
Nutzen nicht ersichtlich ist, darf das 
Jobcenter überhaupt nicht kürzen. 

Wegen »fehlender Mitwirkung« darf 
nur noch sanktioniert werden bis die 

Mitwirkung nachgeholt wurde. Wurde 
ein versäumter Termin nachgeholt 
oder noch fehlende Bewerbungen 
geschrieben, muss das Jobcenter 
die Sanktion aufheben. Wegen einer 
fehlenden Bewerbung darf auch nicht 
mehr sanktioniert werden, wenn diese 
Stelle gar nicht mehr frei ist. 

Menschenwürde gilt auch 
für Erwerbslose 
Schluss mit der Kürzung des Existenzminimums bei Hartz IV!

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Tel. 030/24009999, kontakt@die-linke.de 
www.die-linke.de V.i.S.d.P. Jörg Schindler

   Ich möchte weitere Informationen
Bitte schickt mir weitere
Informationen zum Thema.
Ich will Mitglied der LINKEN werden!

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

!

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und 
den Gliederungen entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrund
verordnung zum Zwecke des Nachweises der Mitgliedschaftsvoraussetzung, 
der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung und 
innerparteilichen Kommunikation verarbeitet. Weitere Hinweise zur Daten-
verarbeitung und Ihren Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz

Jobcenter dürfen nicht mehr pauschal 
die Leistungen für Erwerbslose kürzen, 
hat das Bundesverfassungsgericht im 
Herbst 2019 entschieden. Denn das 
verstößt gegen die Menschenwürde. 
DIE LINKE setzt sich deshalb für die 
komplette Abschaffung von Sanktionen 
ein. Werden Sie Teil der Kampagne zur 
Abschaffung der Sanktionen!

Unterschreiben unter: 
www.die-linke.de/sanktionsfrei

Kurzfristig gilt: Widerspruch 
einlegen zahlt sich aus
Fast 40 Prozent aller Widersprüche 
gegen die Entscheidungen der Jobcen­
ter waren in der Vergangenheit erfolg­
reich. Nach dem Urteil des Verfas­
sungsgerichts sind Widersprüche noch 
aussichtsreicher. Wir ermuntern 
deshalb alle Betroffenen, Widerspruch 
einzulegen!

Seit dem Urteil des Bundesver­
fassungsgerichts gilt: Höchstens 
30 Prozent des Regelsatzes darf das 
Jobcenter kürzen. Das Jobcenter muss 
jedoch den Nutzen der Sanktion für 
die Eingliederung des konkreten 
Betroffenen nachweisen. Wenn der 
Nutzen nicht ersichtlich ist, darf das 
Jobcenter überhaupt nicht kürzen. 

Wegen »fehlender Mitwirkung« darf 
nur noch sanktioniert werden bis die 

Mitwirkung nachgeholt wurde. Wurde 
ein versäumter Termin nachgeholt 
oder noch fehlende Bewerbungen 
geschrieben, muss das Jobcenter 
die Sanktion aufheben. Wegen einer 
fehlenden Bewerbung darf auch nicht 
mehr sanktioniert werden, wenn diese 
Stelle gar nicht mehr frei ist. 

Menschenwürde gilt auch 
für Erwerbslose 
Schluss mit der Kürzung des Existenzminimums bei Hartz IV!

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Tel. 030/24009999, kontakt@die-linke.de 
www.die-linke.de V.i.S.d.P. Jörg Schindler

   Ich möchte weitere Informationen
Bitte schickt mir weitere
Informationen zum Thema.
Ich will Mitglied der LINKEN werden!

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

!

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und 
den Gliederungen entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrund
verordnung zum Zwecke des Nachweises der Mitgliedschaftsvoraussetzung, 
der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung und 
innerparteilichen Kommunikation verarbeitet. Weitere Hinweise zur Daten-
verarbeitung und Ihren Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz


